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Ergänzung des bestehenden Hygiene- und Infektionsschutzkonzeptes für Freund-
schaftsspiele unter Wettkampfbedingungen mit Zuschauern. 
 
 
Das Betreten der Sportanlagen am Stadion Große Wiese in Hüsten durch Zuschauer/-innen 
ist nur bis zu 300 Personen und bei sichergestellter einfacher Rückverfolgbarkeit durch 
Datenerfassung sowie unter Einhaltung der entsprechenden Hygiene- und Infektions-
schutzregeln zulässig. 
 
Zum Schutz aller Zuschauer/-innen, unserer Mitglieder/-innen sowie den Sportlern/-innen vor 
einer weiteren Ausbreitung des Covid-19 Virus verpflichten wir uns, auch bei Freundschafts-
spielen unter Wettkampfbedingungen, die folgenden Infektionsschutzgrundsätze und 
Hygieneregeln einzuhalten. 
 
Der Verein gewährleistet, dass der Zuschauer-Zutritt zu den Sportanlagen nacheinander, mit 
entsprechendem Mund-Nasen-Schutz und (auch bei Warteschlangen) unter Einhaltung des 
Mindestabstandes von 1,5 Metern erfolgt. Zur Rückverfolgbarkeit werden entsprechende 
Listen mit den Namen, Adressen und Telefonnummern geführt und vier Wochen aufbewahrt. 
 
Immer dort, wo der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann oder wird, ist das Tragen 
eines Mund-Nasen-Schutzes vorgeschrieben. Dies wird vom Ordnerdienst des Vereins 
kontrolliert und überwacht. 
 
Jeder Zuschauer muss vor dem Zutritt zu den Sportanlagen folgende Voraussetzungen 
erfüllen und bestätigen : 

 Es bestehen keine gesundheitlichen Einschränkungen oder Krankheitssymptome. 

 Sowohl beim Zutritt als auch beim Verlassen der Sportanlagen muss ein Mund-Nasen-
Schutz getragen werden. Dieser kann auf dem Zuschauerplatz während des Spiels 
und bei Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 Metern abgelegt werden. 

 
Risikogruppen dürfen weiterhin keiner besonderen Gefährdung ausgesetzt werden. 
 
Der Ordnerdienst des Vereins stellt sicher, dass stets ausreichender Abstand zwischen 
Zuschauern und teilnehmenden Spielern besteht. Ebenso wird sichergestellt, dass Zuschauer 
und teilnehmende Spieler nicht gleichzeitig die Zuwegungen benutzen. 
 
Der Ordnerdienst des Vereins gewährleistet, dass bei der Austragung von Fußballspielen im 
unmittelbaren Umfeld der Sportanlagen keine Ansammlungen von Personen verursacht 
werden. 
 
Alle Zuschauer können unter Einhaltung der Abstandsregeln und mit entsprechender Mund-
Nasen-Schutzmaske Getränke ausschließlich in verschlossenen Flaschen erwerben und 
verköstigen. Der Getränkeverkauf im Freien erfolgt hinter geeigneten Spuckschutzwänden. 
Das Verkaufspersonal trägt eine entsprechende Mund-Nasen-Schutzmaske und Einweg-
schutzhandschuhe. 
 
Bei der Benutzung von Toilettenanlagen muss ein Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten 
und ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. In den Toilettenanlagen gibt es eine 
ausreichende Menge an Flüssigseife und Papierhandtüchern. Der Abfall wird in 
geschlossenen Behältern kontaktfrei entsorgt. 
 
Alle Zuschauer verlassen die Sportanlagen unmittelbar nach Ende des Spiels unter Einhaltung 
der Abstandsregeln. 
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Bekanntmachung/Belehrung 
Sämtliche Hygiene- und Verhaltensmaßnahmen sowie die Voraussetzungen für den 
Besuch/Aufenthalt bei den Freundschaftsspielen, sind wie folgt, kommuniziert: 
 

 über die 09-Homepage 

 per Aushang an den Sportstätten (Aushangkästen am Eingang Marathon-Tor Stadion 
und am Eingang zum Kunstrasenplatz) 

 
 
 
Abschlusshinweis (rechtliche Grundlage) 
Die vorherigen Bestimmungen und Maßnahmen entsprechen den Vorgaben der Corona-
Schutzverordnung des Landes NRW (gültig bis 15.Juli 2020) sowie den sportartspezifischen 
Übergangsregeln der Spitzensportverbände und sind nach bestem Wissen erstellt. 
 
Es ist stets zu beachten, dass durch die zuständigen Behörden oder Eigentümer bzw. 
Betreiber der Sportstätte weitergehende oder abweichende Regelungen zum Infektionsschutz 
sowie Nutzungsbeschränkungen getroffen werden können. Diese sind stets vorrangig vom 
Verein zu beachten. 


